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Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über 
die Inkassohilfe für familienrechtliche Unterhalts-
beiträge und die Bevorschussung von Kinder-
alimenten (Alimentenhilfeverordnung, AliV) 

vom 18. September 2007 

I.  Allgemeines 

§ 1 
1 Die Politischen Gemeinden weisen die funktionelle Zuständigkeit für die 
Alimentenhilfe in einem Gemeindeerlass einer bestimmten Verwaltungs-
abteilung zu.  
2 Sie können auch private Organisationen mit der Durchführung betrauen. 
Die Entscheidkompetenz bleibt bei der Gemeinde. 

§ 2 
1 Wer für sich oder als gesetzlicher Vertreter oder gesetzliche Vertreterin 
Alimentenhilfe beantragt, hat die erforderlichen Unterlagen und Er-
mächtigungen gemäss § 4 beziehungsweise § 7 dieser Verordnung oder 
nach Anweisung der Behörde beizubringen und zu erteilen.  
2 Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin hat gegenüber der Behörde 
wahrheitsgetreu Auskunft zu erteilen und die notwendige Akteneinsicht zu 
gewähren. 
3 Anweisungen der Behörde haben schriftlich zu erfolgen und zusätzlich 
zur Fristansetzung den Hinweis zu enthalten, dass bei Nichtbefolgen keine 
Inkassohilfe oder Alimentenbevorschussung erfolgt beziehungsweise die-
se eingestellt wird. 

§ 3 
Die Dienstleistungen des Gemeinwesens für die Alimentenhilfe sind un-
entgeltlich. Auslagen und Gebühren für betreibungsrechtliche oder an-
waltliche Massnahmen gehen zu Lasten des Gesuchstellers oder der Ge-
suchstellerin. 
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II. Inkassohilfe 

§ 4 
1 Inkassohilfe können Personen, denen gerichtlich oder vertraglich fest-
gesetzte familienrechtliche Unterhaltsbeiträge zustehen, bei der Wohn-
sitzgemeinde geltend machen. 
2 Dem Gesuch um Inkassohilfe sind beizulegen:  
1. Unterhaltstitel; 
2. Vollmacht; 
3. Adresse der unterhaltsverpflichteten Person und ihres Arbeitgebers, 

soweit bekannt; 

4. Aufstellung über die ausstehenden Unterhaltsbeiträge. 

§ 5 
Zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland ist beim 
Departement für Finanzen und Soziales ein Gesuch einzureichen. 

III. Alimentenbevorschussung 

§ 6 
Für Unterhaltsbeiträge, die nicht rechtzeitig eingehen, kann zu Gunsten 
unmündiger Kinder bei der Gemeinde ein Gesuch um Bevorschussung 
gestellt werden. 

§ 7 
Dem Gesuch um Bevorschussung von Kinderalimenten sind beizulegen: 
1. Unterhaltstitel; 
2. Adresse der unterhaltsverpflichteten Person und ihres Arbeitgebers, 

soweit bekannt; 
3. Aufstellung über die ausstehenden Unterhaltsbeiträge; 
4. Ausweis über Einkommen und Vermögen des anspruchsberechtigten 

Kindes, des Elternteils, bei dem das Kind wohnt, sowie des Stief-
elternteils oder des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin in 
Wohngemeinschaft; 

5. Erklärung des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin, wonach er 
oder sie den Anspruch auf Kinderalimente in Höhe der ausgerichteten 
Vorschüsse an die zuständige Behörde abtritt; 
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6. Ermächtigung, richterliche Massnahmen nach Artikel 291/292 des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) 1) zu beantragen; 

7. Erklärung des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin, eine Verän-
derung der finanziellen Verhältnisse umgehend zu melden. 

§ 8 
1 Massgebend für die Berechnung der anrechenbaren Einnahmen ist der 
Stand im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. 
2 Als Einnahmen sind anzurechnen: 
1. Erwerbseinkünfte in Geld und Naturalien abzüglich eines Freibe-

trages von monatlich Fr. 400.– beziehungsweise Fr. 4 800.– pro Jahr 
und Haushalt; 

2. Einkünfte aus beweglichem oder unbeweglichem Vermögen; 
3. 1/15 des Reinvermögens, soweit es bei Alleinstehenden Fr. 25 000.–, 

bei Ehepaaren Fr. 40 000.– und bei Kindern Fr. 15 000.– übersteigt. 
Gehört dem Bezüger oder der Bezügerin oder einer Person, die in die 
Berechnung der Bevorschussung eingeschlossen ist, eine Liegen-
schaft, die mindestens von einem von ihnen bewohnt wird, so ist nur 
der Fr. 112 500.– übersteigende Wert der Liegenschaft beim Vermö-
gen zu berücksichtigen. 

4. Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, ein-
schliesslich der Renten der AHV sowie der IV; 

5. Leistungen aus Verpfründungsvertrag und ähnlichen Vereinbarungen; 
6. Familienzulagen; 
7. Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist; 
8. familienrechtliche Unterhaltsbeiträge; 
9. Eigenmietwert. 

§ 9 
1 Massgebend für die Berechnung der anerkannten Ausgaben ist der Stand 
im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Enthält diese Verordnung oder 
das Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung 2) sowie dessen Ausführungs-
bestimmungen keine Regelung betreffend Höhe der anerkannten Ausga-
ben, so gelten die Richtwerte gemäss Wegleitung zur Steuererklärung des 
Kantons Thurgau. 

                                                                                                                    

 1) SR 210 
 2) SR 831.30 
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2 Als Ausgaben werden anerkannt: 
1. der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf pro Jahr gemäss den 

Ansätzen, wie sie für die Berechnung der Ergänzungsleistungen gel-
ten; 

2. der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Ne-
benkosten bis zur Obergrenze, wie sie für die Berechnung der Ergän-
zungsleistungen gelten;  

3. Gewinnungskosten bis zur Höhe des Bruttoerwerbseinkommens;  
4. Gebäudeunterhaltskosten und Hypothekarzinse bis zur Höhe des 

Bruttoertrags der Liegenschaft; 
5. Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes unter Ausschluss 

der Krankenversicherung; 
6. ein jährlicher Pauschalbetrag für die obligatorische Kranken-

pflegeversicherung, abzüglich der individuellen Prämienverbilligung 
(IPV). Der Pauschalbetrag hat der kantonalen Durchschnittsprämie 
für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (inklusive Unfall-
deckung) zu entsprechen; 

7. geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge. 

§ 10 
1 Die Bewertung des anrechenbaren Vermögens hat nach den Grundsätzen 
der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer im Wohnsitzkanton zu 
erfolgen. 
2 Dienen Grundstücke dem Bezüger oder der Bezügerin oder einer Person, 
die in der Bevorschussungsberechnung eingeschlossen ist, nicht zu eige-
nen Wohnzwecken, so sind diese zum Verkehrswert einzusetzen. 
3 Bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Entäusserung eines Grund-
stücks ist der Verkehrswert für die Prüfung, ob ein Vermögensverzicht 
vorliegt, massgebend. 

§ 11 
1 Lebt der nicht finanziell unterhaltsverpflichtete Elternteil länger als ein 
Jahr mit einem Partner oder einer Partnerin in Wohngemeinschaft, wird 
eine Lebensgemeinschaft vermutet und Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse des Partners oder der Partnerin werden bei der Anspruchs-
berechnung mitberücksichtigt. 
2 Die Vermutung gemäss Absatz 1 fällt weg, wenn geeignete Nachweise 
für das Nichtbestehen der Lebensgemeinschaft beigebracht werden kön-
nen. 
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§ 12 
1 Bevorschusst werden die nach Einreichung des Gesuchs fällig werden-
den Unterhaltsbeiträge, sobald die erforderlichen Unterlagen und Infor-
mationen einen Entscheid über das Gesuch zulassen. 
2 Der Vorschuss ist monatlich im Voraus an den gesetzlichen Vertreter 
oder die gesetzliche Vertreterin oder, soweit angezeigt, direkt an das Kind 
oder an Dritte auszuzahlen. 

§ 13 
Erfolgt der Wohnsitzwechsel nach dem 15. des Monats, so bevorschusst 
die bisher zuständige Gemeinde den Unterhaltsbeitrag für den nächsten 
Monat. 

§ 14 
Kein Anspruch auf Bevorschussung besteht, wenn  
1. die anrechenbaren Einnahmen beziehungsweise der Anteil aus dem 

Reinvermögen des Kindes seine anerkannten Ausgaben decken; 
2. der Unterhalt des Kindes anderweitig vertraglich oder durch Urteil 

gesichert ist; 
3. infolge dauernder Fremdplatzierung des Kindes beide Elternteile ge-

richtlich oder vertraglich zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet sind. 

§ 15 
1 Beerbt das Kind den Alimentenschuldner oder die Alimenten-
schuldnerin, so hat es im Rahmen der Begünstigung die Vorschüsse 
zurückzuerstatten, auch wenn die Alimentenforderung verjährt ist. 
2 Zu Unrecht bezogene Bevorschussungen sind samt 4 % Zins zurückzu-
erstatten, auch wenn der unberechtigte Bezug nicht absichtlich geschehen 
ist.  

IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 16 
Die §§ 14 bis 19 der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die 
öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfeverordnung) vom 15. Oktober 1985 
werden aufgehoben. 
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§ 17 
Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar 2008 in Kraft. Inkrafttreten 


